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gelangte auch die Bestimmung über die Weintaufe in das hochmittelal-
terliche Kirchenrecht.

5. Ich fasse zusammen: Die Responsa Stephans II. sind ein bislang 
unterschätztes Dokument für die Geschichte der päpstlich-fränkischen 
Beziehungen im 8. Jahrhundert. Sie wurden nämlich nicht an die Mön-
che der Abtei Brétigny gerichtet, sondern an Pippin und an die Bischö-
fe des Frankenreichs. Sie dokumentieren daher eine der intensivsten 
Phasen der Zusammenarbeit zwischen fränkischem Herrscher und 
römischem Papst. Diese Kooperation setzte mit der Rechtsweisung des 
Papstes Zacharias im Jahr 747 ein und wurde mit der Rechtsweisung 
Papst Stephans II. in Quierzy fortgeführt. Während seines Aufenthalts 
im Frankenreich schlossen Papst und König das welthistorisch bedeut-
same Freundschaftsbündnis, das Pippin zum Schutz der römischen 
Kirche und zur Restituierung der päpstlichen Besitzungen verpflich-
tete. Stephan II. salbte im Gegenzug den König, seine Frau Bertrada 
sowie die Kinder Karl und Karlmann, wodurch er der herrschenden 
Familie eine sakrale Legitimation verschaffte. Warum sollte Pippin 
nicht auch im Jahr 750/751 an den Papst herangetreten sein, um die 
Absetzung der Merowinger durch eine Konsultation zu legitimieren? 
Die Zweifel von McKitterick erscheinen mir nicht stichhaltig. Zum 
einen ist auch hier am Vetorecht der Quellen festzuhalten, die eine 
solche Konsultation bezeugen83. Zum anderen hatte eine Anfrage an 
den Papst durchaus Sinn, bedenkt man, dass sich Pippins Bruder Karl-
mann nahe Rom im Kloster auf dem Monte Soratte aufhielt und von 
dort für die Herrschaftsansprüche seines Sohnes Drogo eintrat84. Mit 
der Königserhebung von Pippin und Bertrada im Jahr 751 sollte Drogo 
von der Erbfolge ausgeschlossen werden, die ihm 747 noch zugesichert 
worden war. Schließlich ist auch zu fragen, ob der von McKitterick 
angenommene Gegensatz zwischen politischer und kirchenrechtlicher 
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